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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 23 1088/1-11/5/94 (2.r , ) 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

~~~~~.~~ ... ~=f~.:~~/~~P.~ 
Datum: 1 7. JAN. 1995 < 
Verteilt .. ~ ... ~: .... ~~~.: .... ~~.~? ..... L ....... ; .. 

;j; !it·ite~1t. 
Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 

über technische Studienrichtungen geändert wird 

Sach earbeiter: 
OKoä in Dr. Rosenfeld 
Telef n: 
51 433/1795 DW 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, in der Anlage 25 Ausf 

gungen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen geändert wird (Tech-StG) zu . ber­

mitteln. 

12 . Jänner 1995 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 
Für die Richtigkeit 

der AUF;;;:~ 
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• 
BUNDES MINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 23 1088/1-11/5/94 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 

DVR:0000078 
Him elpfortgasse 4-8 
Postf eh 2 
A-10 5 Wien 
Telex 111688 
Telef x 513 99 93 

Saeh earbeiter: 
OKoä in Dr. Rosenfeld 
Telef n: 
51 4 3 / 1795 DW 

Betr: Novellierung des Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen; 
Aussendung zur Begutachtung 

Zur do. Zahl 68.213/36-I/B/5A/94 

Bezugnehmend auf den mit o. a. do. Schreiben vom 14. Dezember 199 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über t ch­

nische Studienrichtungen geändert wird, beehrt sich das Bundesministerium für Fi­

nanzen mitzuteilen, daß eine abschließende ho. Stellungnahme zur Überführung des 

Studienversuches "Mechatronik" in ein Regelstudium erst nach Vorliegen folge 

Voraussetzungen möglich ist: 

- Darlegung der Gründe, weshalb das BM/WF die Befassung des BMF im Begut 

tungsverfahren betreffend die Einführung des Studienversuches "Mechatronik' im 

Jahr 1990 unterlassen hat (Im Hinblick auf die bereits 1988 von ho. wiederho t ur­

gierte Vorlage des do. Finanzierungskonzeptes kann Zeitdruck jedenfalls nicht 

ausschlaggebend gewesen sein.). 

- Vorlage einer auch dem § 14 Bundeshaushaltsgesetz Rechnung tragenden Da stei­

lung der dem Bund aus der Einführung des Studienversuches "Mechatronik" bi her 

erwachsenen sowie der in der Folge zu erwartenden finanziellen Auswirkunge 

- Aufklärung, aus welchen Ressourcen die erforderlichen Planstellen und Mittel 

stammen. 
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Der weiteren Befassung im Gegenstand wird entgegengesehen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u. e. 25 Ausfertigungen der ho. 

Stel,ungnahme übermittelt. 

Für c;ie Richtigkeit 
der Ausf.ßf1:igung: 

.' ~ 

. ~. Jänner 1995 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 

• ... 
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